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KR-Nr. 103/1993 

 

 
 An das 
 Büro des Kantonsrates 
 8090 Zürich 
 
 
 
Sehr geehrte Mitglieder des Zürcher Kantonsrates 
Ich möchte Sie ersuchen, die Einzelinitiative provisorisch und später definitiv zu unterstützen. 
 
 
 
Einzelinitiative 

 
zur Ergänzung der Zürcher Kantonsverfassung, Art. 29 Abs. 3 bezüglich des Vorschlags-
rechts des Volkes in folgender Art und Weise durch eine Ziff. 3: 
 
 
Antrag: 

 
3.  innerhalb zweier Jahre und deshalb im Kantonsrat zeitlich bevorzugt zu behandeln,  wenn 
es von wenigstens 30 000 Stimmberechtigten gestellt wird. 
 
 
Begründung: 

 
 Ich möchte damit erreichen, dass bei den Stimmberechtigten breit abgestützte Begehren 
schneller traktandiert und innerhalb zweier Jahre (= halbe Legislaturperiode) einer allfälligen 
Abstimmung unterbreitet werden, so dass das Anliegen innerhalb nützlicher Frist umgesetzt 
und verwirklicht werden kann. Gerade in Zeiten, wo weitherum die politische Abstinenz be-
klagt wird, wäre es nötig, ein Zeichen zu setzen und den Gesetzgebungsprozess bei Fragen, 
die eine grosse Mehrheit interessieren, zu beschleunigen. Wenn Initiativen, die vor vier 
Jahren eingereicht worden sind, kaum mehr im Bewusstsein der Bevölkerung präsent sind, 
braucht dies in unserer schnellebigen Zeit niemanden zu wundern. Auch dürfte die Aussicht 
einer solchen Initiative, die von einer grossen Anzahl Stimmbürger unterzeichnet ist, doch 
grössere Erfolgschancen bei der Abstimmung haben als eine, welche bloss von einer Min-
derheit getragen wird. Deshalb möchte ich das Zürcher Kantonsparlament ermuntern, diese 
gesetzgeberische Initiativenbeschleunigung zu befürworten. Mit bestem Dank zum voraus 
und freundlichen Grüssen. 
 
Wädenswil, den 31. März 1993 
  P. Hug 


